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Artikel III-71 (ex-Artikel 102)

(1) Maßnahmen und Bestimmungen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen erlassen

werden und einen bevorrechtigten Zugang der Union Organe und Einrichtungen der Union, der

Mitgliedstaaten Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder

anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts

oder öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzinstituten schaffen, sind verboten.

(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission Europäische Verordnungen oder

Beschlüsse zur Zur Festlegung der Begriffsbestimmungen für die Anwendung des in Absatz 1

vorgesehenen Verbots können Europäische Gesetze erlassen werden. Er beschließt nach Anhörung

des Europäischen Parlaments.

Explanation (if any) :

Absatz 2:
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren statt Verordnungsgebung durch den Rat. Beschlüsse sind für
Festlegung der Begriffsbestimmungen schon von ihrer Rechtsnatur ausgeschlossen, da sie gerade
keine abstrakten, sondern konkrete Regelungen darstellen.
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